
Gemeinde Ruppichteroth,  
2. Änderung des Bebauungsplanes Nummer 2.01/3 Schönenberg-Ost für den Bereich 
„Rettungswache Schönenberg“ 

  
Wesentliche Inhalte der von den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge-
brachten Stellungnahmen  

 
Lfd.  
Nr. 

Eingaben-
steller 

Datum Wesentliche Inhalte der Anregungen Stellungnahme Beschlussvorschlag 

 
T1 Aggerverband 

 
Dr. Moshage 

01.04.19 – Das Plangebiet liegt im aktuellen 
Netzplan der Kläranlage Büchel. 

– Aus Sicht der Abwasserbehand-
lung sowie der Gewässerunter-
haltung und –entwicklung erge-
ben sich keine Bedenken.  

– Die Hinweise werden zur Kennt-
nis genommen. 

Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

T2 BARBARA 
Rohstoffbe-
triebe GmbH 
 
Herr Hennies 

16.03.19 – Der Planbereich wird von dem 
Einzelfeld „Wilhelmssegen“ in der 
durch Realteilung entstandenen 
Konsolidation „Sperber I“ über-
deckt. Weder durch BARBARA 
noch durch andere Rechtsvor-
gänge ist einwirkungsrelevanter 
Bergbau im Vorhabenbereich 
vorgenommen worden. Nördlich 
des „Rosenweges“ sind jedoch 
mehrere Schürfe und ein Schacht 
dokumentiert. 

– BARBARA erhebt keine Einwän-
de gegen die Maßnahmen.  

– Es wird gesondert darauf hinge-
wiesen, dass der Felderbesitz der 
Grube „Sperber I“ offenbar auf 
eine intensive frühere bergbauli-
che Nutzung zurückzuführen ist, 
die bis heute nicht vollständig do-
kumentiert ist. 

– Es werden Hinweise gegeben, 
wie beim Fund von Bodendenk-
mälern zu verfahren ist. 
 

– Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Eine Anpassung der 
Planunterlagen ist nicht erforder-
lich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Eine Anpassung der 
Planunterlagen ist nicht erforder-
lich. 

 
 
 
– Die Hinweise werden zur Kennt-

nis genommen. Ein entspre-
chender Hinweis ist innerhalb der 
Planunterlagen enthalten. 

Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T3 Bezirksregie-
rung Arns-
berg, 
Abt. 6 Berg-
bau und 
Energie in 
NRW 
 
Herr Habicht 

27.03.19 – Die Planmaßnahmen befinden 
sich über dem auf Raseneisen-
stein verliehenen, inzwischen er-
loschenen Bergwerksfeld „Wil-
helminensegen“. Die letzte Ei-
gentümerin dieses Bergwerksfel-
des ist, nach den vorliegenden 
Erkenntnissen nicht mehr er-
reichbar. Eine entsprechende 
Rechtsnachfolgerin ist nicht be-
kannt. 

– Ausweislich der vorliegenden Un-
terlagen ist im Bereich des Plan-
vorhabens kein Abbau von Mine-
ralien dokumentiert. Es wird nicht 
mit bergbaulichen Einwirkungen 
gerechnet. 

– Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Eine Anpassung der 
Planunterlagen ist nicht erforder-
lich. 
 
 
 
 
 

 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen.  
 

Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

 

T4 BUND 
 
 
Herr Baum-
gartner 
 

19.03.19 – Die geplante Einleitung des Nie-
derschlagswassers in den Ab-
wasserkanal sei rechtlich zwei-
felhaft. Es bestünden wasser-
rechtlich Bedenken sowie Be-
denken hinsichtlich der FFH-
Verträglichkeit.  

– Die Einleitung des Nieder-
schlagswassers in den Abwas-
serkanal erhöht das Risiko von 
Mischwasserabschlägen in das 
FFH-Gebiet der Bröl und ist in 

– Entsprechend § 5 der Entwässe-
rungssatzung der Gemeinde be-
steht Anschlusszwang. Dieser 
wird seitens der Eigenbetriebe 
Ruppichteroth (Vgl. Schreiben 
vom 10.04.2019) ausgeübt.  

 
– Die Entwässerungssatzung der 

Gemeinde führt für Einleitungen 
in ein Gewässer einen Nachweis 
nach BWK M3 (Ableitung von 
immissionsorientierten Anforde-

Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
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der FFH-Prüfung summarisch mit 
allen anderen Einleitungen und 
Belastungen zu prüfen. Es wird 
insofern angeregt, eine FFH-
Prüfung durchzuführen, die diese 
Aspekte berücksichtigt bzw. für 
das Niederschlagswasser eine 
geeignete, nicht FFH-relevante 
Lösung zu finden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Gemäß Begründung wurden Al-

ternativflächen geprüft. Eine Kar-
tendarstellung wäre hierbei eine 
hilfreiche Ergänzung gewesen. 

– Es werden folgende Anmerkun-
gen zur Alternativen Standortprü-
fung gegeben: 

– Die Variante 6 wurde ausschließ-
lich wegen der fehlenden Grund-
stücksverfügbarkeit verworfen. 
Das Baurecht sieht jedoch zur 
Deckung des Allgemeinbedarfs 
rechtliche Instrumente vor, die 
Planung trotzdem umsetzen zu 
können. Es wird eine Prüfung für 
den konkreten Fall angeregt. 

 
 
 
 
 
 
– Das unmittelbar benachbarte 

Grundstück 221 (Variante 7) 
wurde wegen des Anschlusses 
an die Bundesstraße negativ ein-
geschätzt und verworfen. Es wird 
aus den Unterlagen nicht deut-
lich, warum ein Gebäude auf der 
Parzelle 221 nicht dieselbe Bun-
desstraßenzufahrt nutzen könnte 
wie im Planfall der Variante 6. 
 

– Eine besondere Flächeneignung 
sähen wir auch im Gewerbege-
biet Velken, Dörgener Straße, so-
fern dieser Standort hinsichtlich 
der Erschließungskreise (Ret-
tungsmindestdistanz) noch aus-
reichend wäre (Winterscheid?). 

– Prüfenswert wäre auch der 
Standort südlich des Ortes 
Bröleck, im Umfeld der Parzelle 
192. 

 
 
– Bedenken gegen den aktuellen 

rungen an Misch- und Nieder-
schlagswassereinleitungen unter 
Berücksichtigung örtlicher Ver-
hältnisse). Dadurch ist sicherge-
stellt, dass die ökologisch ver-
trägliche hydraulische und stoffli-
che Belastung bei den Einleitun-
gen in das FFH-Gebiet Bröl ein-
gehalten wird. Durch den Nach-
weis nach BWK M3 wird der ho-
he ökologische Wert und die 
Empfindlichkeit von Fließgewäs-
sern gegenüber Restbelastungen 
aus Einleitungen, insbesondere 
im Hinblick auf die Europäische 
Wasserrahmenrichtlinie, beson-
ders berücksichtigt. 

– Eine Kartendarstellung wird im 
Rahmen der weiteren Beteiligung 
zur Verfügung gestellt. 

 
 
 
 
– Der Sachverhalt wurde geprüft. 

Das Plangebiet der Rettungswa-
che liegt 50 m westlich des an-
gesprochenen Alternativstandor-
tes. Der räumliche Zusammen-
hang sowie die Grundstücksver-
fügbarkeit des aktuellen Standor-
tes stehen im Widerspruch zu § 
87 Absatz 1 BauGB. Darüber 
hinaus wird in den Bebauungs-
planunterlagen darauf hingewie-
sen, dass die verbleibende 
Grundstücksfläche von der Di-
mensionierung nicht ausreichend 
für eine Rettungswache ist. 

– Aus Sicht der Verkehrssicherheit 
ist eine Erschließung der Varian-
te 7 im Kurvenbereich (inkl. 
Fahrbahnteiler) der B 478 sehr 
kritisch zu sehen bzw. nicht 
durchführbar. Eine Erschließung 
in Anlehnung an Variante 6 wür-
de einen erheblichen Erschlie-
ßungsaufwand bedeuten und 
über ungesicherte Grundstücke 
führen. 

– Das vorgeschlagene Grundstück 
liegt außerhalb der Rettungsmin-
destdistanz.  

 
 
 
 
– Das vorgeschlagene Grundstück 

liegt außerhalb der Rettungsmin-
destdistanz und in unmittelbarer 
Nähe der Bröl. 

 
 
– Ziel des Bebauungsplanverfah-

rens ist es, die planerischen Vo-

men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme zu 
folgen. 

 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme 
nicht zu folgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme 
nicht zu folgen. 

 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme 
nicht zu folgen. 

 
 

 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme 
nicht zu folgen. 
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Standort werden insofern vorge-
tragen, als er städtebaulich wenig 
überzeugt und im Widerspruch 
zur ortsnahen Grünversor-
gung/Spielplatzversorgung steht. 
Eine öffentliche Grünfläche 
(Park), hilfsweise ein Kindergar-
ten mit öffentlichem Erlebnis-
Spielplatz oder ein Senioren-
wohnheim wären im Sinne der 
baurechtlichen Vorgaben und 
Abwägung deutlich bessere Nut-
zungen, die auf den Ort positiv 
wirken würden. 

raussetzungen zur Realisierung 
eines neuen Standortes für eine 
Rettungswache in der Ortschaft 
Schönenberg zu schaffen. Dies 
geschieht unter dem Aspekt zur 
Sicherung einer flächendecken-
den Versorgung der Bevölkerung 
mit Leistungen der Notfallrettung. 
Eine Ausweisung des Plangebie-
tes als Grünfläche, Kindergarten 
bzw. Seniorenheim ist daher 
nicht zielführend.  

 

 
 

Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme 
nicht zu folgen. 

 

T 5 DFS Deut-
sche Flugsi-
cherung 
 
Frau Moupin-
da,  
Frau Weber 

02.04.19 – Keine Bedenken bzw. Anregun-
gen. 

– entfällt   

T 6 Eigenbetriebe 
Ruppichteroth 
 
Abwasserbe-
seitigung 
 
Herr Häns-
cheid 

10.04.19 Mischwassersystem 
– Im Kanalnetzplan für das Ein-

zugsgebiet der Kläranlage in Bü-
chel ist das Plangebiet als 
Mischwassergebiet ausgewiesen. 
Durch die Eigenbetriebe wird für 
das Gebiet ein Anschluss an den 
öffentlichen Mischwasserkanal in 
der Rathausstraße hergestellt. 
Für den Anschluss des Grund-
stücks wird ein Anschlussbetrag 
gemäß §§ 13 bis 19 der Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung erhoben. 
 

Niederschlagswasserbeseitigung 
– Das in dem Plangebiet anfallende 

Niederschlagswasser ist den Ei-
genbetrieben zur Abwasserbesei-
tigung zu überlassen und in den 
öffentlichen Mischwasserkanal 
einzuleiten. 

 
Schmutzwasserbeseitigung 
– Anfallendes Schmutzwasser ist in 

den öffentlichen Mischwasserka-
nal einzuleiten. 

 

 
– Die Hinweise werden zur Kennt-

nis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Die Planung sieht 
eine Einleitung in den Mischwas-
serkanal vor. 

 
 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Die Planung sieht 
eine Einleitung in den Mischwas-
serkanal vor. 

 
Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

T7 Landesbe-
trieb Stra-
ßenbau NRW 
  
 
Herr 
Czymmeck 

18.03.19 – Das Plangebiet grenzt im Süd-
Osten an den Abschnitt 9 der 
Bundesstraße B 478, Ortsdurch-
fahrt, an. Hierdurch sind wesent-
liche Belange der Straßenbau-
verwaltung betroffen. Es beste-
hen grundsätzlich allerdings kei-
ne Bedenken gegen das Vorha-
ben. 

– Es wird um Übermittlung einer 
prüffähigen Erschließungspla-
nung gebeten. 

– Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 

 
 

 
– Die Genehmigung erfolgt im 

Rahmen des Bauantrages durch 
die Beteiligung des Landesbe-
triebes durch die Baugenehmi-
gungsbehörde des Kreises. Vor 

Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme im 
weiteren Verfah-
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Einreichung des Bauantrages, 
wird die Planung mit dem Lan-
desbetrieb abgestimmt. Die Stel-
lungnahme der Fachbehörde 
wird in diesem Zusammenhang 
vorgelegt.  

ren zu folgen. 

T8 Landesbe-
trieb Wald 
und Holz 
NRW 
 
Frau Schäfer 

28.03.19 – Gegen das geplante Vorhaben 
bestehen keine Bedenken. 
 

– entfällt 
 

 

T9 Landwirt-
schaftskam-
mer Nord-
rhein-
Westfalen 
 
Herr Timmer 

18.03.19 – Grundsätzlich keine Bedenken. 
– Er wird darauf hingewiesen, dass 

nach Meinung der Landwirt-
schaftskammer aufgrund der 
Zielsetzung in § 1 BNatSchG kein 
weiterer Kompensationsbedarf 
für einen Eingriff in das Schutzgut 
Boden erforderlich ist. So wird in 
§ 1 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG aus-
drücklich der Erhalt des Bodens 
und seiner Funktion im Natur-
haushalt zum Gesetzeswerk er-
hoben und findet in allen ein-
schlägigen Verfahren zur Be-
rechnung des Ausgleichs- und 
Kompensationsbedarfs Berück-
sichtigung. Für eine zusätzliche 
Kompensation des Eingriffs in 
das Schutzgut Boden fehlt u.E. 
die Rechtsgrundlage. 

– Für die Berechnung des Kom-
pensationsflächenbedarfs wird 
die Anwendung der „Nummeri-
schen Bewertung von Biotopen 
für die Eingriffsregelung in NRW, 
2008“ des Landesamtes für Na-
tur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LANUV) als anerkanntes 
Verfahren nach dem aktuellen 
Stand, angeregt. Dies bestätigt 
auch der Einführungserlass zum 
Landschaftsgesetz für Eingriffe 
durch Straßenbauvorhaben (E-
LES). 

– Sollten für die planungsgebiets-
externe Kompensation landwirt-
schaftliche Nutzflächen in An-
spruch genommen werden, wird 
die Umsetzung produktionsinte-
grierter Maßnahmen im Ackerbau 
vorgeschlagen. 

 
– Aufgrund der besonderen Be-

deutung der Böden im Natur-
haushalt und der regelmäßigen 
Betroffenheit im Einzelfall wer-
den für Eingriffe in das Bodenpo-
tenzial besondere Ausgleichsfor-
derungen notwendig, die die Be-
wertungsverfahren für Biotopein-
griffe unvollständig berücksichti-
gen. Grundlage für den besonde-
ren Bodenschutz sind die §§ 14 
und 15 Bundesnaturschutzge-
setz in Verbindung mit Bundes-
bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
sowie dem Landesbodenschutz-
gesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (LBodSchG). 

 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Der Ausgleich für 
Biotope und Boden erfolgt i.d.R. 
komplementär, d.h. das geson-
derte Flächen nur für den Aus-
gleich der Bodenfunktionen nicht 
ausgewiesen werden. Bei der 
Planung von Ausgleichsmaß-
nahmen wird eine nachhaltige 
Zusammenarbeit zwischen 
Landwirtschaft und Naturschutz 
angestrebt. 

 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Es werden keine 
landwirtschaftlichen Nutzflächen 
in Anspruch genommen. 

 

 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme 
nicht zu folgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men. 

T10 Rhein-Sieg-
Kreis 
Fachbereich 
01.3 – Refe-
rat Wirt-
schaftsförde-
rung und 
Strategische 
Kreisentwick-
lung 
 
Frau Christ 

17.04.19 Bauaufsichtsamt 
– Maß der baulichen Nutzung: Die 

Rechtsgrundlage ist nicht korrekt, 
da in § 12 Abs. 1 BauNVO die Art 
der baulichen Nutzung geregelt 
wird. Die geplante Testfestset-
zung soll aber den Standort der 
Stellplätze regeln, so dass auf 
den § 23 Abs. 5 BauNVO Bezug 
genommen werden muss. Zu-
gleich sollte die Formulierung wie 
folgt geändert werden: … das 

 
– Der entsprechende Absatz wur-

de in der Textlichen Festsetzung 
geändert. Der Stellungnahme 
wird gefolgt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme zu 
folgen.  
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 außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche Stellplätze 
und Garagen allgemein zulässig 
sind, soweit der Bebauungsplan 
keine anderen Festsetzungen 
trifft. 

Immissionsschutz 
– Das vorgelegte Schallschutzgut-

achten des Büros „Gra-
ner+Partner Ingenieure“ geht von 
einer Lärmbelastung durch den 
Einsatz eines Martinshornes aus. 
Um die Geräuscheinwirkung auf 
die in unmittelbarer Nähe vor-
handene Wohnnutzung bei Ein-
satzfahrten mit Signalhorn zu 
vermeiden, wird empfohlen, in 
geeigneter Form im Bebauungs-
plan zu regeln, dass das Signal-
horn bei Einsatzfahrten erst auf 
der B 478 eingeschaltet werden 
darf. 
 

Hinweis: 
– Aus dem vorgenannten Schall-

gutachten geht hervor, dass die 
im Zusammenhang mit dem Be-
trieb der Rettungswache erforder-
lichen bautechnischen Anlagen 
(Zu-/Abluft, Heizung) erst im 
Rahmen des nachgeschalteten 
Baugenehmigungsverfahrens un-
tersucht werden sollen, da die 
haustechnische Planung derzeit 
noch nicht endgültig abgeschlos-
sen ist (vgl. Punkt 10 im Gutach-
ten). Darüber hinaus ist die Lage 
der Stellplätze der Rettungswa-
che nach Aussagen des Gutach-
ters (Telefonat Hr. Cramer am 
19.03.2018) noch nicht endgültig 
geklärt. Sollte sich die Situierung 
nachträglich ändern, wird ange-
regt, dass das Schallgutachten in 
diesem Punkt spätestens im 
Rahmen des nachgeschalteten 
Baugenehmigungsverfahrens 
überarbeitet wird. 

 
Natur-, Landschafts- und Arten-
schutz 
– In der Eingriffs- und Ausgleichsbi-

lanzierung wurde den Biotopty-
pen „Sträucher, nicht lebens-
raumtypisch, Code BB2“ und 
„Fettweide, mäßig artenreich, 
mäßig trocken bis frisch, Code 
EB31“ jeweils der Biotopwert 13 
zugeordnet. 
Nach dem angewandten Bewer-
tungsverfahren Froe-
lich+Sporbeck werden jedoch bei 
den angegebenen Vollkommen-
heitswerten der Biotoptypen BB2 
mit 14 ÖW und der Biotoptyp 

 
 
 
 
 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Die Nutzung des 
Signalhorns auf der Fläche für 
Gemeinbedarf ist grundsätzlich 
zulässig. Aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit sowie als Minde-
rungs- und Vermeidungsmaß-
nahme des Immissionsschutzes, 
soll im weiteren Verfahren die Er-
richtung einer Lichtsignalanlage 
geprüft bzw. verfolgt werden. 
Hierdurch wäre ein direktes Be-
fahren der B 478 ohne Einsatz 
des Martinshorns möglich. Die 
Unterlagen zum Bebauungsplan 
wurden entsprechend angepasst. 

– Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Die exakte Verortung der bau-
technischen Anlagen sowie der 
Stellplätze wird im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens ge-
regelt. In diesem Zusammen-
hang wir das Schallgutachten 
angepasst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Die Abweichungen 
bei der Bewertung der Biotopty-
pen werden im weiteren Verfah-
ren begründet. Die Einstufung 
wird so belassen, da es sich 
nicht um einen Gehölzstreifen 
entlang von Straßen handelt. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme in 
Teilen zu folgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme zu 
folgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme 
nicht zu folgen.  
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EB31 mit 12 ÖW bewertet. Die 
Abweichungen ergeben sich aus 
einer anderen – anhand der vor-
liegenden Unterlagen jedoch 
nicht nachvollziehbaren – Bewer-
tung der Diversität (BB2 Froe-
lich+Sporbeck: Wertzahl 3 <> 
LBP: Wertzahl 2 / EB31 Froe-
lich+Sporbeck: Wertzahl 2 <> 
LBP: Wertzahl 3). Es wird emp-
fohlen, die abweichenden Bewer-
tungen der Diversität zu begrün-
den oder die Werte entsprechend 
anzupassen. 
Weiterhin kann der Biotoptyp der 
Ausgleichsfläche nicht als „BD 
52; Baumhecke im engeren Sin-
ne und Waldränder der Forste mit 
reichem Baumholz, mit mittlerem 
Baumholz“ angesprochen wer-
den. Es wird die Einstufung als 
„BD 72 baumheckenartige Ge-
hölzstreifen an Straßen“ (wie der 
bestehendem angrenzende Bio-
toptyp) empfohlen. 

 
Hinweis: 
– Die Flächen der externen Aus-

gleichsmaßnahmen und die auf 
ihnen durchzuführenden Maß-
nahmen müssen nach Art und 
Umfang in den textlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes 
(als Zuordnungsfestsetzung) oder 
in Form eines Vertrages, der vor 
Satzungsbeschluss geschlossen 
wird, genau und hinreichend kon-
kret beschrieben werden, damit 
eine Zuordnung der Fläche/n als 
Bestandteil des Bebauungspla-
nes möglich ist. Sollte die Aus-
gleichsfläche nicht im Eigentum 
der Gemeinde Ruppichteroth 
sein, ist eine grundbuchliche Si-
cherung erforderlich. Eine vorhe-
rige Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde wird emp-
fohlen. 
 

Bodenschutz 
– Nach den vorliegenden Unterla-

gen sind die Eingriffe in den Bo-
den nach dem Modell „Oberberg“ 
berechnet worden. Die Bilanzie-
rung zeigt, dass nach der Umset-
zung der Planung, für das 
Schutzgut Boden ein rechneri-
sches Defizit von 8.125 Boden-
Wertpunkten verbleiben. Da der 
notwendige Ausgleichsbedarf 
noch nicht festgelegt worden ist, 
sollte dieser im Beteiligungsver-
fahren gem. § 4(2) BauGB erfol-
gen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Die Kompensation der im Be-

bauungsplangebiet nicht aus-
gleichbaren Eingriffe erfolgt an 
dieser Stelle durch „Abbuchung“ 
des ökologischen Defizits aus 
dem Ökokonto des Rhein-Sieg 
Kreises. Die konkrete Maßnah-
me ist Teil der Amphibienleitein-
richtung entlang der K 17 im De-
renbachtal in der Gemeinde 
Ruppichteroth.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Die Kompensation der im Be-

bauungsplangebiet nicht aus-
gleichbaren Eingriffe in den Bo-
den erfolgt an dieser Stelle durch 
Ankauf von Ökopunkten aus dem 
Ökokonto der Stadt Lohmar im 
Rhein-Sieg Kreis. Die Stadt 
Lohmar ist informiert und stellt 
die entsprechenden ökologi-
schen Wertpunkten für die nicht 
ausgleichbaren Eingriffe in den 
Boden aus der Maßnahme „Jab-
achtal“ zur Verfügung.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme zu 
folgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme zu 
folgen.  
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Abfallwirtschaft 
– Der Einbau von Recyclingbau-

stoffen ist nur nach vorhergehen-
der Wasserrechtlicher Erlaubnis 
zulässig. 
Das im Rahmen der Baureifma-
chung der Grundstücke anfallen-
de bauschutthaltige oder orga-
noleptische auffällige Bodenma-
terial (z.B. aus Bodenauffüllun-
gen) ist ordnungsgemäß zu ent-
sorgen. Die Entsorgungswege 
des abzufahrenden Bodenaus-
hubs sind vor der Abfuhr dem 
Rein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- 
und Naturschutz – Sachgebiet 
„Gewerbliche Abfallwirtschaft“ – 
anzuzeigen. Dazu ist die Entsor-
gungsanlage anzugeben oder die 
Wasserrechtliche Erlaubnis (An-
zeige) der Einbaustelle vorzule-
gen. 

 
Schmutz-/ Niederschlagswasserbe-
seitigung 
– Die Beseitigung des Nieder-

schlagswassers ist nach den vor-
liegenden Unterlagen nur über 
die vorhandene Mischwasserka-
nalisation möglich. Es wird daher 
um entsprechende Änderung der 
textlichen Festsetzung (da dort 
auf die Möglichkeit einer Versi-
ckerung hingewiesen wird) gebe-
ten. 

 
Straßenverkehrsamt 
– Aus Sicht des Straßenverkehrs-

amtes bestehen gegen den Be-
bauungsplan bzw. die vorge-
nannte Änderung der Flächen-
nutzung keine Bedenken, sofern 
die mit allen Fachbehörden im 
Vorfeld abgestimmte Verkehrs-
führung zur Rettungswache 
Schönenberg Ruppichteroth – 
Verkehrsplanung der Zufahrt, La-
geplan Variante 7 Stand Nov. 
2017- übernommen wird. Mit der 
gewählten Verkehrsführung (u. a. 
Einbahnstraßenregelung) kann 
die Ausfahrtssituation der Ret-
tungsfahrzeuge deutlich verbes-
sert werden. 

– Zudem wird davon ausgegangen, 
dass der 0,70 m breite Über-
hangsstreifen, der an die geplan-
ten 4,30 m breiten Stellplätze an-
grenzt, von Baumpflanzungen 
oder höheren Sträuchern freige-
halten wird, da sich über dem 
Überhangsstreifen der vordere 
Teil eines parkenden Fahrzeugs 

 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. Eine Berücksichti-
gung erfolgt im weiteren Verfah-
ren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Die Planunterlagen wurden ent-
sprechend angepasst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Die Hinweise werden zur Kennt-

nis genommen. Die genannte 
Variante 7 ist Grundlage der wei-
teren Planung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Eine Bepflanzung dieses Berei-

ches mit Bäumen oder sonstigen 
Sträuchern ist nicht vorgesehen. 
Der Stellungnahme wird insoweit 
gefolgt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme zu 
folgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, der 
Stellungnahme zu 
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befindet und somit freigehalten 
werden sollte. 

 
Erneuerbare Energien 
– Es wird angeregt, bei der Ände-

rung des Bebauungsplanes auch 
die Energieeffizienz möglicher 
Baumaßnahmen zu berücksichti-
gen und den Einsatz von erneu-
erbaren Energien zur dezentralen 
Erzeugung von Wärme und 
Strom im Baugebiet zu prüfen. 

 
Amt für Bevölkerungsschutz 
– Da das Gebäude bzw. Gebäude-

teile mehr als 50 Meter von der 
öffentlichen Verkehrsfläche ent-
fernt sind, ist eine befahrbare 
Feuerwehrzufahrt einzuplanen. 
Bei der Ausführung der § 5 BauO 
NRW 2018 der Flächen für die 
Feuerwehr, sind die Muster-
Richtlinien über Flächen für die 
Feuerwehr in Fassung Februar 
2007 (zuletzt geändert durch Be-
schluss der Fachkommission 
Bauaufsicht vom Oktober 2009) 
zu beachten. 

– Für das geplante Bauvorhaben, 
ist bei einer Geschossflächenzahl 
von 0,4, gemäß Arbeitsblatt 
W405 eine Löschwassermenge 
von 800 Liter/Min. über zwei 
Stunden (48 m³/h) vorzusehen. 
Die gesamte Löschwassermenge 
ist in einem Radius von 300 m 
um das Gebäude herum sicher-
zustellen (Diese Umkreisregelung 
gilt nicht über unüberwindbare 
Hindernisse hinweg Diese sind 
z.B. Bahntrassen oder mehrspu-
rige Schnellstraßen sowie große, 
lang gestreckte Gebäudekomple-
xe, die die tatsächliche Laufstre-
cke zur Löschleitungsverlegung 
gegenüber dem Umkreis um die 
Löschwasserentnahmestellen 
unverhältnismäßig verlängern. In 
einem Abstand von max. 100 m 
ist eine Entnahmestelle für die 
Feuerwehr vorzusehen. 

 
 
 
– Der Hinweis wird zur Kenntnis 

genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Eine befahrbare Feuerwehrzu-

fahrt ist bereits innerhalb der 
Planung berücksichtigt. Die Mus-
ter-Richtlinien über Flächen für 
die Feuerwehr in Fassung von 
Februar 2007 sind ebenfalls be-
rücksichtigt. Die Hinweise wer-
den zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
– Die Sicherstellung (Grundschutz) 

der benötigten Löschwasser-
menge wird im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens si-
chergestellt. 

 

folgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men.  

 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, die 
Hinweise zur 
Kenntnis zu neh-
men.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird be-
schlossen, den 
Hinweis zur 
Kenntnis zu neh-
men.  

 

T11 Rhein-Sieg 
Netz GmbH 
 
Herr 
Wazinski, 
Herr Fey 

07.03.19 
 

– Keine Bedenken. 
 

– entfällt 
 

 

T12 RSAG AöR 
 
Herr Stang, 
Herr Mundorf 

18.03.19 – Keine Bedenken. 
 

– entfällt 
 

 

 
Stand: 18.09.2019  


